
BEITRITTSERKLÄRUNG 
            Bitte in Druckschrift ausfüllen! 
Ich erkläre meinen Beitritt zur DLRG Ortsgruppe Bad 
Liebenwerda e.V. und erkenne die Satzung der DLRG  
OG Bad Liebenwerda e.V. an.  

  

Firma………………………………………………………….  

  

Name …………………….         Vorname …………………..   

  

Straße, (Haus-) Nr. …………………………………...……..  

  

PLZ …………… Ort ………………………………………  

  

Mobilfunknummer:………………………………………….  

  

E-Mail: ………………………………………………………. 

  

 
Deutsche Lebens- Rettungs- 
Gesellschaft e.V.  

Landesverband Brandenburg e.V. 
Ortsgruppe Bad Liebenwerda e.V.  
Straße:         Heinrich-Heine-Str. 43   

PLZ/Ort:      04924 Bad Liebenwerda  

E-Mail:           info@bad-liebenwerda.dlrg.de   

Internet:      www.bad-liebenwerda.dlrg.de  
  

VERMERK DER GLIEDERUNG/ Tag der Aufnahme 

 

Mandatsreferenz.Nr.  

--------------------------------------------------------------  

Geburtsdatum                                                                                                                                                           Gläubiger -Identifikationsnummer  

       DE54ZZZ00002367349 

männlich              weiblich         Firma/Körperschaft            Familie 

                                                                                                                               --------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                     
Datenschutzhinweis                                                                                               Datum, Stempel Unterschrift OG 

Alle erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung der §§1-6 und 27-35 Bundesdatenschutzgesetz behandelt. Wir 
versichern, dass wir die Daten ausschließlich zur Erfüllung satzungsgemäßer Zwecke und Aufgaben der DLRG, sowie 
deren Mitgliederverwaltung verwenden. Die DLRG Ortsgruppen melden Mitgliederdaten an den Landesverband und 
übermitteln personenbezogene Daten an Versicherer, soweit diese zum Leistungsbezug erforderlich sind.  
 
Der Aufnahme in die WhatsApp Ortsgruppe Bad Liebenwerda stimme ich zu             nicht zu           
 
Datum …………………….. Unterschrift …………………………….  
                                                          (ggf. des Erziehungsberechtigten)    
  

Erklärung zu Fotogenehmigungen bei Minderjährigen  

Wir erklären unser Einverständnis, jederzeit widerruflich, dass Aufnahmen des Trainings und ihrer Aktivitäten, auf 

denen unser Kind zu erkennen ist, im Rahmen folgender Publikationen:  

  Auf unserer Homepage https://bad-liebenwerda.dlrg.de  
     Aushänge und Flyer der DLRG OG Bad Liebenwerda e.V.  

  Berichterstattung in Zeitschriften und TV  

  sozialen Medien (z.B. WhatsApp, Instagramm)  
  veröffentlicht werden dürfen.  

  

  Wir geben unser Einverständnis, dass unser Kind zu Trainingszwecken, ausschließlich zur 

Technikschulung, videographiert werden darf.  

  

Ort/ Datum______________________              Erziehungsberechtigter___________________________  

  
 SEPA Lastschriftmandat (Einzugsermächtigung)  

Hiermit ermächtige ich die DLRG Ortsgruppe Bad Liebenwerda e.V., die jeweils fälligen Mitgliedsbeiträge für mich bzw. 

mein Kind oder weiter Familienangehörige, von dem nachstehenden Konto einzuziehen. Diese Ermächtigung kann ich 

jederzeit widerrufen.  

 

Name, Vorname des Kontoinhabers _______________________________________________   

 

IBAN  
   
BIC   

 
Bank           _____________________                                      

 

Datum, Unterschrift Kontoinhaber _____________________________________        
                                                             

 

D E                                         

DLRG OG Bad Liebenwerda e.V. 

Bank: Sparkasse Elbe Elster 

IBAN: DE45 1805 1000 3400 1593 27 
BIC: WELADED1EES 
 

 

http://www.bad-liebenwerda.dlrg.de/
http://www.bad-liebenwerda.dlrg.de/
http://www.bad-liebenwerda.dlrg.de/
http://www.bad-liebenwerda.dlrg.de/
http://www.bad-liebenwerda.dlrg.de/
https://bad-liebenwerda.dlrg.de/


 
Auszüge aus der Satzung der DLRG OG Bad Liebenwerda e.V. 

§ 1 Name - Bereich - Sitz   

1. Der Verein führt den Namen „Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Ortsgruppe Bad Liebenwerda e. V.“ (nachstehend „DLRG Ortsgruppe“ bzw. Verein 

genannt). Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen und trägt dann den Zusatz „e. V.“.  

2. Die DLRG Ortsgruppe umfasst den Bereich der Gemeinden und Ämter im Landkreis Elbe-Elster.  

3. Der Sitz des Vereins ist Bad Liebenwerda.  

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

5. Die DLRG Ortsgruppe ist eine Gliederung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Brandenburg e.V.   

  

§ 2 Zweck  

……… Die DLRG Ortsgruppe verwirklicht diese Zwecke als Hilfsorganisation, ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

  

1. Zu den Kernaufgaben gehören insbesondere:  

• frühzeitige und fortgesetzte Information über und Prävention von Gefahren im und am Wasser sowie über sicherheitsbewusstes Verhalten, 

• Ausbildung im Schwimmen und in der Selbstrettung,  

• Ausbildung im Rettungsschwimmen,  

• Weiterqualifizierung von Rettungsschwimmern für Ausbildung und Einsatz,  

• Organisation und Durchführung eines flächendeckenden Wasserrettungsdienstes im Rahmen und als Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr von Bund, 

Ländern und Gemeinden………….  

  

 2.  Die DLRG Ortsgruppe vertritt die Grundsätze religiöser und weltanschaulicher Toleranz sowie Überparteilichkeit. Sie tritt   rassistischen, verfassungs- 

und fremdenfeindlichen Bestrebungen entschieden entgegen.  

  

§ 4 Mitgliedschaft  

1. Mitglieder der DLRG Ortsgruppe können natürliche und juristische Personen des Privatrechts und des öffentlichen Rechts werden. Über den Antrag auf 
Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand der DLRG Ortsgruppe. Bei Anträgen von Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung der/s gesetzlichen 

Vertreter(s) erforderlich. Mit der Mitgliedschaft in der Ortsgruppe erwirbt das Mitglied zugleich die Mitgliedschaft in der übergeordneten Gliederung.  

2. Das Mitglied erkennt durch seine schriftliche Eintrittserklärung die Satzung und Ordnungen der DLRG an und übernimmt alle sich daraus ergebenden 

Rechte und Pflichten.   

3. Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt durch die DLRG Ortsgruppe.   

  

§ 5 Ausübung der Rechte und Delegierte  

1. Das Mitglied übt seine Rechte und Pflichten in der DLRG Ortsgruppe aus und wird gegenüber den übergeordneten Gliederungen durch die Delegierten der 

DLRG Ortsgruppe vertreten. Gewählt werden diese Vertreter durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren und werden analog dem 

Vorstand bestellt. Jedes volljährige Mitglied, unter Beachtung §5 Abs.5, kann als Delegierter gewählt werden.  

2. Die Ausübung der Mitgliedsrechte ist davon abhängig, dass die Beitragszahlung für das laufende Geschäftsjahr nachgewiesen ist und entgegenstehende 

Entscheidungen des Schieds- und Ehrengerichts nicht vorliegen.  

  

§ 6 Stimmrecht  

            Das Stimmrecht kann nur persönlich und erst nach Vollendung des 16. Lebensjahres ausgeübt werden. ………  

  

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung, persönlichen Ausschluss oder Ausschluss der DLRG Ortsgruppe.  

2. Die schriftliche Austrittserklärung muss bis 30.November, vor Ablauf des Geschäftsjahres der DLRG Ortsgruppe zugegangen sein. Der Austritt wird zum 

Ende des Geschäftsjahres wirksam.   

3. Die Streichung als Mitglied kann erfolgen ab einem Rückstand mit einem Jahresbeitrag, wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung 
erfolglos angemahnt wurde. Auf Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beitragssumme fortgeführt werde.  

4. Den Ausschluss aus der DLRG Ortsgruppe regelt §38 Abs.5d der DLRG Satzung des Landesverbandes Brandenburg e.V.  

5. Endet die Mitgliedschaft in der DLRG Ortsgruppe, sind die in seinem Besitz befindlichen DLRG-Gegenstände zurückzugeben. Scheidet ein Mitglied aus 
einer Funktion aus, hat es die entsprechenden Unterlagen unverzüglich an die Gliederung abzugeben. Für Schäden aus verspäteter Rückgabe haftet das 

Mitglied ebenso, wie für Folgen eigenmächtigen Handelns, durch das die DLRG OG im Übrigen nicht verpflichtet wird.  

  

§ 8 Beitrag  

1. Die Mitglieder haben festgelegte Jahresbeiträge zu leisten, die die entsprechenden Anteile für die übergeordnete Gliederung enthalten und deren Höhe 

unter Beachtung der entsprechenden Beschlüsse der Bundestagung und der Landesverbandstagung von der  

Hauptversammlung festgesetzt werden. Der Jahresbeitrag wird im Januar des jeweiligen Jahres fällig. Alle Beitragszahlungen werden zunächst auf etwaige 

Rückstände verrechnet.  

2. Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt die Beitragspflicht mit Abschluss des Geschäftsjahres. Verpflichtungen dem Verein gegenüber sind bis zum 

Ablauf des laufenden Geschäftsjahres zu erfüllen. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.  

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die DLRG Ortsgruppe laufend über Änderungen in ihren persönlichen Daten, die für die Mitgliedschaft relevant sind, 

schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere:  

• die Mitteilung von Namens- und/oder Adressänderungen inkl. E-Mail-Adressen  

• die Mitteilung über Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Einzugsverfahren  

4. Anträge auf Änderung der Beitragsklasse, bzw. Nachweise für ermäßigte Beiträge, müssen bis 30.November des laufenden Geschäftsjahres schriftlich 

beim Vorstand eingereicht werden. Die Änderungen werden zum folgenden Geschäftsjahr wirksam.  

5. Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es der DLRG Ortsgruppe die erforderlichen Änderungen nach Abs.3) nicht mitteilt, gehen nicht zu 

Lasten der DLRG Ortsgruppe und können dieser nicht entgegengehalten werden. Entsteht der DLRG Ortsgruppe dadurch ein Schaden, ist das Mitglied 

zum Ausgleich verpflichtet.  

  

  


